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Zusammenstellung 
der Kleinen Anfragen für die Fragestunde 

der Stadtverordnetenversammlung am 25. März 2022 
 
 
 
01. Frage der Stadtverordneten Lisa Deißler 
 CDU/FDP-Fraktion 
 
Beabsichtigt die Stadt Marburg die Schrankenanlage zu den beiden Parkdecks an der Käthe-
Kolwitz-Schule zu reparieren? Falls ja, wann und falls nicht, warum nicht? 
 
 
02. Frage der Stadtverordneten Lisa Deißler 
 CDU/FDP-Fraktion 
 
Auf welcher Rechtsgrundlage beruht es, dass zwei verbliebenen Weihnachtsmarktstände 
noch bis Mitte Februar auf dem Marktplatz standen? 
 
 
03. Frage des Stadtverordneten Maximilian Walz 
 Fraktion B90/Die Grünen 
 
Auf dem Anwesen 'An der Haustatt 8' in Marburg sind mindestens vier, nach Angaben von 
Anwohnern völlig vitale, große Bäume gefällt worden Darunter eine Eiche mit 
Stammdurchmesser am Boden von ca. 70cm und 3 große Buchen. Ist dem Magistrat der 
Vorgang bekannt? 
 
 
04. Frage des Stadtverordneten Matthias Pozzi 

AfD 
 
Am Rathaus bzw. der Oberstadtwache stand bis zum Weihnachtsmarkt 2021 ein gut 
frequentierter Fahrradabstellständer. Der wurde erst durch eine Weihnachtsbude zugebaut 
(d.h. unbenutzbar gemacht), obwohl genügend Platz für die Bude war und dann final ganz 
entfernt. Wann wird diese zentrale Fahrradabstellmöglichkeit wieder installiert ? Wird man 
bei künftigen Weihnachtsmärkten auf den Abbau verzichten, da diese Abstellmöglichkeiten 
auch während der Weihnachtszeit gerade in Marburg dringend benötigt werden ? 
 
 
05. Frage des Stadtverordneten Matthias Pozzi 

AfD 
 
Ist der Stadt Marburg bekannt, wieviele Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW, DRK, 
Johanniter, Malteser etc. in Marburg plus Stadtteilen in 2021 bei der Ausübung ihres 
Dienstes für die Allgemeinheit gestört bzw. tätlich angegriffen wurden ? Wenn ja, wie ist hier 
der Trend gegenüber den Vorjahren? 
 
 
06. Frage der Stadtverordneten Dr. Christa Perabo 
 Fraktion B90/Die Grünen 
 
Welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, bei der Planung und Umsetzung von Spazier- und 
Freizeitwegen im Stadtgebiet (am Richtsberg, beim Trimm-Dich-Pfad Hansenhäuser, am 
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Ortenberg, im Schlosspark usw.) die Bedarfe von blinden- und sehbehinderten sowie 
gehbehinderten Menschen in den Blick zu nehmen und deren jeweils spezifische 
Bedingungen der Barrierefreiheit zu berücksichtigen, in Kooperation mit den Vertretungen 
der Betroffenengruppen, den davon berührten Ortsteilen (Ortsvorsteher), dem Tiefbauamt 
usw.? 
 
 
07. Frage der Stadtverordneten Dr. Christa Perabo 
 Fraktion B90/Die Grünen 
 
Kann der Magistrat dafür Sorge tragen, dass alle öffentlichen Fuß- und Radwege an Straßen 
(z.B. Deutschhausstrasse, gegenüber der Elisabethkirche) und in Freizeitberreichen 
regelmäßig daraufhin überwacht werden, dass störende überhängende Zweige und Büsche, 
sowie Brennnessel, Rosensträucher und andere hochwachsende Pflanzen zurück 
geschnitten bzw. beseitigt werden? 
 
 
08. Frage der Stadtverordneten Inge Sturm 
 Fraktion Marburger Linke 
 
Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Marburg begann bereits vor einigen Jahren mit 
Vorarbeiten, um die naturschutzfachlich hochwertigen Bereiche zwischen Ockershausen und 
dem Stadtwald (unter Einschluss des Heiligen Grundes) als Landschaftsschutzgebiet 
auszuweisen. Die geplante neue Wohnbebauung am Hasenkopf unterstreicht die 
Sinnhaftigkeit einer Ausweisung. 
 
Vor diesem Hintergrund wird gefragt: Wie ist der Stand der Arbeiten - warum unterblieb die 
Ausweisung bisher ungeachtet der bereits getätigten Vorarbeiten? 
 
 
09. Frage der Stadtverordneten Inge Sturm 
 Fraktion Marburger Linke 
 
Verfolgt die Stadt nach wie vor Pläne einer Inschutznahme des bezeichneten Gebietes 
(Frage Nr. 08) - und wann ist mit dem Beginn eines Ausweisungsverfahrens zu rechnen? 
 
 
10. Frage des Stadtverordneten Maik Schöniger 

Fraktion Klimaliste Marburg 
 
Sind die Vorranggebiete für Windenergie an den Standorten Bürgelner Gleichen (VRG 3129) 
und Lichter Küppel (VRG 3130) zur Zeit durch Hessen-Forst ausgeschrieben? Sollte die 
Stadt hier keine Erkenntnisse haben, wird der Magistrat gebeten, diese Information 
entsprechend bei Hessen-Forst oder dem zuständigen RP Gießen einzuholen. 
 
 
11. Frage des Stadtverordneten Maik Schöniger 

Fraktion Klimaliste Marburg 
 
Hat die Stadt Marburg oder eine ihrer Tochtergesellschaften (insbesondere die Stadtwerke 
Marburg) ein Nutzungsrecht in den bestehenden Vorranggebieten für Windkraft Bürgelner 
Gleichen (VRG 3129) und Lichter Küppel (VRG 3130) und wenn das nicht der Fall ist, sind 
die Besitzverhältnisse in diesen Bereichen bekannt? 
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12. Frage des Stadtverordneten Michael Selinka 
 CDU/FDP-Fraktion 
 
Im Ortsbeirat in der Marbach hat die Leiterin der Stadtplanung öffentlich berichtet, dass am 
Oberen Rotenberg ca. 70 Wohnungen errichtet werden sollen. Dies sind deutlich mehr als 
die bisher kommunizierten 35-40 Wohnungen. Bitte erläutern Sie das Zustandekommen 
dieses Zuwachses. Gibt es eine Erhöhung der Gebäude oder eine Vergrößerung der 
Bebauungsfläche? 
 
 
13. Frage des Stadtverordneten Michael Selinka 
 CDU/FDP-Fraktion 
 
Die Leckage des Wasserbands in der Ketzerbach hat zu einem erheblichen und 
langanhaltenden Wasserverlust geführt. Die Annahme, dass das Wasser einfach direkt nach 
unten in des Erdreich versickerte, ist fragwürdig. Können sie erklären, wohin diese 
Wassermassen geflossen sind? Sind Schäden am Straßenaufbau oder an den Gebäuden 
rechts und links des Wasserbands festgestellt worden oder können diese antizipiert werden? 
 
 
14. Frage der Stadtverordneten Tanja Bauder-Wöhr 
 Fraktion Marburger Linke 
 
Kann der Magistrat der Stadt Marburg bitte Auskunft erteilen, wieviele 
Verwaltungsaußenstellen es gibt und welche Dienstleistungen für die Bürgerinnen und 
Bürger angeboten werden? 
 
 
15. Frage der Stadtverordneten Tanja Bauder-Wöhr 
 Fraktion Marburger Linke 
 
Kann der Magistrat der Stadt Marburg bitte Auskunft erteilen, welche Kenntnisse ihm zu 
Bauvorhaben in der Elsenhöhe vorliegen? 
 
 
16. Frage des Stadtverordneten Jan Schalauske 
 Fraktion Marburger Linke 
 
Am 29.01.2021 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg 
„Der Karl-Theodor-Bleek-Platz wird in Hildegard-Hamm-Brücher-Platz sowie der Karl-
Theodor-Bleek-Steg in Hildegard-Hamm-Brücher-Steg umbenannt.“ (VO/7809/2021) Wann 
wird die entsprechende Beschilderung vorgenommen? 
 
 
17. Frage des Stadtverordneten Jan Schalauske 
 Fraktion Marburger Linke 
 
Am 01.09.2021, dem Antikriegstag, wurde die Gedenkinstallation „Verblendung“ im 
Schülerpark als Ergebnis einer langjährigen Auseinandersetzung mit der Geschichte des 
Militarismus in Marburg und eines auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
initiierten und vom Magistrat vorbildlich realisierten Kunstwettbewerbs im Rahmen einer sehr 
gelungenen Veranstaltung der Stadt eingeweiht. Plant der Magistrat weitere Aktivitäten, um 
zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk und der Geschichte des 
Militarismus anzuregen, z.B. durch Kooperationen mit Schulen, Berücksichtigung bei 
Stadtführungen, Einbindung in das Programm „Marburg 800“? 
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Der Magistrat Marburg, 22.03.2022 

 
 
 
 
Herrn Stadtverordneten 
Dirk Bamberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
Große Anfrage der CDU/FDP-Fraktion betr. Bismackpromenade 
VO/0519/2022 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bamberger, 
 
in der Anlage übersenden wir die Antwort auf die o.g. Große Anfrage. Der Antwort hat der 
Magistrat in seiner Sitzung am 14.03.2022 zugestimmt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
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Große Anfrage
Vorlagen-Nr.:

Status:

Datum:

VO/0519/2022

öffentlich

25.01.2022

Fragesteller*in: CDU/FDP

Große Anfrage der CDU/FDP-Fraktion betr. Bismarckpromenade

Der Magistrat wird um die Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Welche Maßnahmen sind kurzfristig möglich den Weg der Bismarckpromenade soweit zu 

ertüchtigen, dass er auch bei feuchter Witterung bequem und sicher zu nutzen ist?

2. Sind dem Magistrat Konzepte bekannt, die einerseits eine nächtliche Beleuchtung des Weges 

ermöglichen zur Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  aber andererseits eine 

möglichst geringe Beeinträchtigung gerade für Insekten mit sich bringen?

3. Welche Maßnahmen werden im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten seitens des 

Magistrats unternommen, um Nutzerinnen und Nutzer des Weges, soweit möglich, vor 

herabfallenden trockenen Ästen zu schützen?

Begründung

Die Bismarckpromenade, welche sich vom oberen Hansenhausviertel bis zum Südbahnhof 

erstreckt, erfreut sich nicht nur im Sinne der Naherholung einer großen Beliebtheit, sondern sie ist 

ein attraktiver Verbindungsweg zwischen Innenstadt und dem Viertel. Teil der angestrebten 

Verkehrswende ist die Stärkung des Fußverkehrs. Da dieser Weg abseits von Straßen verläuft und 

somit dem Fuß- und Fahrradverkehr exklusiv zur Verfügung steht, bietet sich die Stärkung seiner 

Funktion in besonderer Weise an. Dem entgegen steht ein streckenweise schlechter Zustand des 

Weges, welcher nur in Teilen geschottert ist. Für Fußgängerinnen und Fußgänger welche in ihrer 

körperlichen Mobilität eingeschränkt sind und für die Nutzung mit Kinderwagen etc. ist dieser Weg 

bei feuchten Witterungsverhältnissen kaum nutzbar.

 

Dirk Bamberger

Beratungsfolge

Gremium: Zuständigkeit Sitzung ist

Magistrat Stellungnahme nichtöffentlich
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Anlage/n

Keine
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Stellungnahme
Vorlagen-Nr.:

Status:

Datum:

VO/0519/2022-1

nichtöffentlich

09.02.2022

Dezernat: II

Fachdienst: 67 - Stadtgrün und Friedhöfe

Sachbearbeitung: Schüßler, Gerd; Vignoli, Silvia (FD 67); Malkus, Jörg (FD 69)

Stellungnahme zur Großen Anfrage der CDU/FDP Fraktion betr. 

Bismarckpromenade  u.a. Ausbau und Beleuchtung eines Fußweges

Stellungnahme

Dieser Bereich befindet sich im Landschaftsschutzgebiet der Stadt Marburg, er liegt 

baurechtlich im Außenbereich und ist als Wald anzusehen.

Somit ist die Bismarckpromenade als Waldweg einzustufen. Sie ist ca. 1,5 km lang und 

teilweise abschüssig. Als alternative Verbindung kann man z. B. an Regentagen die parallel 

verlaufenden Straßen Körnerstraße und Gottfried-Keller-Straße nutzen.

Zu Frage 1: 

Eine Erneuerung vorhandener Schotterwege ist möglich, wobei diese aber nicht breiter als 

bisher ausgebaut werden dürfen. 

Die Promenade wird jährlich begangen und festgestellte oder gemeldete Schäden werden 

behoben. In 2017 hat eine größere Instandsetzungsmaßnahme stattgefunden. Teile des 

Weges wurden damals komplett neu geschottert. 

Eine Versiegelung (Asphaltierung, Pflasterung o. ä.) würde insbesondere Schäden an dem 

Baumbestand verursachen und wäre naturschutzrechtlich als erheblicher Eingriff zu werten. 

Daher wird dies von den Fachdiensten 69 und 67 abgelehnt. Bereits seit 2002 gibt es dazu 

ablehnende Stellungnahmen. 

Beratungsfolge

Gremium: Zuständigkeit Sitzung ist

Magistrat Stellungnahme nichtöffentlich
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Zu Frage 2: 

Gegen eine zusätzliche Beleuchtung im Wald haben wir aus naturschutzfachlicher und -

rechtlicher Sicht erhebliche Bedenken. 

Durch die Beleuchtung werden besonders geschützte Arten, wie zum Beispiel Vögel in ihrer 

nächtlichen Ruhephase gestört. Dies ist gemäß § 39 und § 44 BNatSchG verboten.

Ein Großteil aller Insekten ist nachtaktiv. Künstliche Lichtquellen führen dazu, dass die Tiere 

angelockt werden und durch Verbrennen, Verhungern, Erschöpfung oder als leichte Beute 

sterben. Dieser „Staubsaugereffekt“ kann sich nicht nur auf einzelne Individuen, sondern auf

gesamte Population auswirken. 

Weiterhin wirkt sich die Beleuchtung auf Fledermäuse negativ aus. Zum Einen werden diese 

besonders geschützten Tiere (§ 44 BNatSchG) durch das Licht direkt in ihrem Verhalten 

beeinflusst, zum Anderen werden die Fledermäuse indirekt durch die Sogwirkung auf 

Insekten in ihrem Nahrungsangebot beeinträchtigt.

Wir weisen besonders darauf hin, dass neu im Bundesnaturschutzgesetz der Schutz von 

Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen (§41a) gesetzlich 

festgehalten wurde. Beleuchtungen sind so zu errichten und zu betreiben, dass von ihnen 

keine nachteilige Auswirkung auf die Tiere und Pflanzen ausgeht. Diese neue Änderung tritt 

ab 1. März 2022 in Kraft. 

Sollte trotzdem eine Beleuchtung aus Gründen der Verkehrssicherung notwendig sein, ist 

eine insektenfreundliche Beleuchtung (z. B. warmweißes Licht, begrenzte Ausstrahlung nur 

in den Wegebereich, zeitliche Regelung) umzusetzen.

Da Solarleuchten auf Grund der Verschattung für diesen Weg grundsätzlich nicht geeignet 

sind, wäre die Verlegung von Erdkabeln erforderlich, die wiederum größere Erdarbeiten oder 

die Beseitigung von Gehölz zur Folge hätten. Dafür muss eine Befreiung bzgl. des 

Landschaftsschutzgebietes erfolgen. Außerdem muss eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 

eingereicht und der Eingriff ausgeglichen werden.

Um eine fachgerechte Beleuchtung zu errichten, müssten entlang der Bismarckpromenade 

ca. 40 Leuchten installiert und ca. 1.350 m Kabel verlegt werden. Eine Schaltung über 

Bewegungsmelder erscheint in dem bewaldeten Gebiet auf Grund der dort lebenden Tiere 

nicht sinnvoll. Stattdessen wären reduzierte Leuchtzeiten sinnvoller, bspw. bis 22:00 Uhr und 

ab 6:00 Uhr. Die Herstellkosten für die Beleuchtung würden ca. 325.000 € betragen. 

Zur Frage 3: 

Die Bäume an der Bismarckpromenade werden jährlich auf Verkehrssicherheit kontrolliert. 

Die letzte Baumkontrolle fand am 08.11.2021 statt. Dabei wurden 2 notwendige Maßnahmen 
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(Totholzbeseitigung) festgestellt, die bis zum 09.02.2022 durch die Baumpflegekolonne des 

DBM abgearbeitet werden sollen.

Dr. Thomas Spies

Oberbürgermeister

Anlage/n

Keine
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Der Magistrat Marburg, 22.03.2022 

 
 
 
 
Frau Stadtverordnete 
Renate Bastian 
 
Frau Stadtverordnete 
Tanja Bauder-Wöhr 
 
Herrn Stadtverordneten 
Jan Schalauske 
 
 
 
 
 
 
 
 
Große Anfrage der Fraktion Marburger Linke betr. Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen 
VO/0542/2022 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bastian, 
sehr geehrte Frau Bauder-Wöhr, 
sehr geehrter Herr Schalauske 
 
in der Anlage übersenden wir die Antwort auf die o.g. Große Anfrage. Der Antwort hat der 
Magistrat in seiner Sitzung am 21.03.2022 zugestimmt.  
 
Zuständige Dezernentin: Bürgermeisterin Nadine Bernshausen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
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Der Magistrat Marburg, 09.03.2022 

 
 
 
 
Frau Stadtverordnete 
Dr. Christa Perabo 
 
Herrn Stadtverordneten 
Marco Nezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Große Anfrage der Fraktion B90/Die Grünen betr. Personal- und Nachfrage-Situation 
im Pflegebüro der Stadt Marburg und dem Beratungsbedarf darüber hinaus 
VO/0553/2022 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Perabo, 
sehr geehrter Herr Nezi, 
 
in der Anlage übersenden wir die Antwort auf die o.g. Große Anfrage. Der Antwort hat der 
Magistrat in seiner Sitzung am 07.03.2022 zugestimmt.  
 
Zuständige Dezernentin: Stadträtin Kirsten Dinnebier. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
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Der Magistrat Marburg, 22.03.2022 

 
 
 
 
Frau Stadtverordnete 
Renate Bastian 
 
Herrn Stadtverordneten 
Roland Böhm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Große Anfrage der Fraktion Marburger Linke betr. Pädagogische und bauliche 
Vorbereitung auf die Einführung der Ganztagsschule ab 2026 
VO/0561/2022 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bastian, 
sehr geehrter Herr Böhm, 
 
in der Anlage übersenden wir die Antwort auf die o.g. Große Anfrage. Der Antwort hat der 
Magistrat in seiner Sitzung am 21.03.2022 zugestimmt.  
 
Zuständige Dezernentin: Stadträtin Kirsten Dinnebier. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
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